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Das Gericht achtet bei der Wahrnehmung seiner Rechtssprechungsaufgaben 

pflichtgemäß darauf, den Grundsatz der Öffentlichkeit der Justiz und den 

Informationsanspruch der Bürger in Einklang zu bringen mit 

 dem Schutz personenbezogener Daten natürlicher Personen1 

und 

 dem Schutz sonstiger Daten, 

die in den beim Gericht anhängigen Verfahren genannt werden. 

 

 

 

 

                                                 
1  Vgl. Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 

2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch 

die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur 

Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG 

(ABl. 2018, L 295, S. 39). 
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Weglassen personenbezogener Daten natürlicher Personen 

Jeder Vertreter einer Partei eines Rechtsstreits vor dem Gericht kann beantragen, 

dass personenbezogene Daten einer natürlichen Person (unabhängig davon, ob es 

sich um eine von ihm vertretene Partei oder um einen Dritten handelt) im Rahmen 

eines Verfahrens weggelassen werden, damit die Identität der betreffenden Person 

der Öffentlichkeit nicht bekannt wird. Die gleiche Möglichkeit steht dem Vertreter 

eines Streithilfeantragstellers zu. 

Insoweit bestimmt Art. 66 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichts: „Das Gericht 

kann in laufenden Verfahren von Amts wegen oder auf mit gesondertem Schriftsatz 

gestellten Antrag einer Partei entscheiden, die Namen und Vornamen natürlicher 

Personen, unabhängig davon, ob es sich um Parteien oder um Dritte handelt, sowie 

alle anderen personenbezogenen Daten dieser natürlichen Personen, die in 

öffentlich zugänglichen Dokumenten und Informationen betreffend die Rechtssache 

genannt werden, wegzulassen.“ 

In Anbetracht der Entwicklung der Internetsuchmaschinen und des Umstands, dass 

jedermann Zugang zu vom Gericht veröffentlichten oder verbreiteten Informationen 

über ein gerichtliches Verfahren hat, weist der Kanzler des Gerichts die 

Parteivertreter systematisch auf Art. 35 Abs. 3 und die Art. 79 und 122 der 

Verfahrensordnung des Gerichts (d. h. die Vorschriften über die Veröffentlichung 

und Verbreitung von Verfahrensdokumenten im Internet) sowie auf den oben 

genannten Art. 66 der Verfahrensordnung hin. Jeder Vertreter sollte daher prüfen, 

ob in der betreffenden Rechtssache die Identität der von ihm vertretenen Partei, die 

Identität von Dritten oder sonstige personenbezogene Daten dieser natürlichen 

Personen vertraulich behandelt werden sollten. Gegebenenfalls hat er mit 

gesondertem Schriftsatz zu beantragen, die betreffenden (genau zu bezeichnenden) 

personenbezogenen Daten wegzulassen. 

Weglassen von anderen Daten als personenbezogenen Daten 

natürlicher Personen 

Jeder Vertreter einer Partei eines Rechtsstreits vor dem Gericht kann beantragen, 

dass andere Daten als personenbezogene Daten einer natürlichen Person (z. B. der 

Name einer juristischen Person oder Daten, die vom Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnis erfasst sind) im Rahmen eines Verfahrens weggelassen werden. 

Die gleiche Möglichkeit steht dem Vertreter eines Streithilfeantragstellers zu. 

Insoweit bestimmt Art. 66a Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichts: „Das 

Gericht kann in laufenden Verfahren von Amts wegen oder auf mit gesondertem 

Schriftsatz gestellten begründeten Antrag einer Partei entscheiden, andere Daten als 

personenbezogene Daten natürlicher Personen, die in öffentlich zugänglichen 

Dokumenten und Informationen genannt werden, wegzulassen, wenn berechtigte 

Gründe es rechtfertigen, dass diese Daten nicht öffentlich verbreitet werden.“ 
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Wichtige Hinweise 

 Der Antrag auf Weglassen von Daten muss bei der Kanzlei des Gerichts 

bereits mit der Einreichung des ersten Verfahrensschriftstücks und 

jedenfalls vor der Veröffentlichung oder Verbreitung der Informationen 

über die betreffende Rechtssache im Internet gestellt werden, damit das 

Weglassen der Daten einen praktischen Nutzen hat. 

 Der Antrag ist mit gesondertem Schriftsatz zu stellen. 

 Die vom Antrag betroffenen Daten sind genau anzugeben. 

 Der Antrag auf Weglassen von anderen Daten als personenbezogenen 

Daten natürlicher Personen (Art. 66a der Verfahrensordnung) muss auf 

berechtigte Gründe gestützt werden, die es rechtfertigen, dass diese 

Daten nicht öffentlich verbreitet werden. 

 

Es wird auf die Verfahrensordnung des Gerichts und die praktischen 

Durchführungsbestimmungen zur Verfahrensordnung des Gerichts 

(insbesondere deren Nrn. 72 und 73) hingewiesen. 


